
Aktuelle Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen an der BSO 

Um den Schulbetrieb trotz Coronavirus- Pandemie aufrechtzuhalten, gelten nachfolgende Regeln: 

1. Betretungsverbot für Personen: 

 wenn sie selbst oder Angehörige des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 

COVID- 19-Erkrankung, insbesondere Fieber, trockner Husten, Geschmacks-

Geruchsverlust usw. aufweisen, 

 solange diese Person einer angeordneten Quarantäne des Gesundheitsamtes 

unterliegen, 

 wenn in ihrem Hausstand bei einer Person SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde und sie 

sich daher ebenfalls in Quarantäne begeben müssen. 

2. Wir halten uns auch weiter an den bekannten Abstands- und Hygieneregeln! 

3. Für alle Schüler und Ungeimpften besteht die Verpflichtung, in den ersten zwei Wochen 

nach Ferienende dreimal wöchentlich einen Antigen- Selbsttest in der Schule durchzuführen 

oder einen entsprechenden Nachweis aus einem Testzentrum zu erbringen. Ausgenommen 

davon sind genesene und geimpfte Personen mit entsprechendem Nachweis. Diese können 

sich freiwillig testen. 

4. Bei Auftreten von Covid-Symptomen während des Schulbetriebes oder bei einem positiven 

Selbsttest wird umgehend die Schulleitung informiert. Die betroffene Person begibt sich in 

sofort in Isolation. Schüler werden von einem Erziehungsberechtigten abgeholt. 

5. Die Schule meldet dem Gesundheitsamt jeden positiven Test. Die positiv getestete Person 

begibt sich vorsorglich in Quarantäne und ist gehalten, unverzüglich einen PCR-Test 

durchführen zu lassen! Das Gesundheitsamt legt weitere (Absonderungs-)Maßnahmen fest. 

6. Bis mindestens 13. 09. 2021 ist das Tragen einer Medizinischen Maske im gesamten 

Schulgebäude, auch am Sitzplatz im Klassenraum, Pflicht!    

7. Während der großen Pausen halten sich alle Schüler auf den Schulhöfen auf. Bei 

Regenwetter wird eine Innenpause durchgesagt! 

8. Auf den Schulhöfen können die Masken abgenommen werden, wenn auf einen 

Mindestabstand geachtet wird! 

9. Der Toilettengang sollte nach wie vor während des Unterrichts stattfinden!  

10. Eine feste Sitzordnung in den Räumen ist festzulegen und einzuhalten! Partner- und 

Gruppenarbeit ist bis zum 13. 09. 2021 untersagt! 

11. Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung der Räume von 3-5 Minuten 

durchzuführen! In den großen Pausen muss für ausreichende Raumlüftung gesorgt werden. 

          Wildeck-Obersuhl, den 26.08.2021                        Die Schulleitung                                     


